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Einkommensteuer . Nachträgliche Schuldzinsen bei Veräußerung der Immobilie 
 
Wird ein vermietetes Grundstück fremdfinanziert, stellen die Schuldzinsen wegen des wirtschaftlichen 
Zusammenhangs mit der Erzielung von Vermietungseinkünften Werbungskosten dar. Die Situation 
ändert sich, wenn der Steuerpflichtige das Grundstück veräußert und nach der Veräußerung weiterhin 
Schuldzinsen anfallen. Aber auch hier ist unter bestimmten Voraussetzungen ein weiterer Schuld-
zinsenabzug möglich.  
 
Der BFH hat mit seinem Urteil vom 06. Dezember 2017 erneut klargestellt, dass es für die Berück-
sichtigung nachträglicher Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung darauf 
ankommt, was mit dem Erlös aus der Veräußerung des mit einem Darlehen fremdfinanzierten Ver-
mietungsobjekts geschieht.  
 
Wird kein neues Objekt und auch keine anderweitige Einkunftsquelle angeschafft, kommt es darauf 
an, ob der Verkaufserlös ausreicht, um das Darlehen abzulösen: 
 
Reicht der Erlös aus, endet der wirtschaftliche Zusammenhang mit der Einkunftsart Vermietung und 
Verpachtung – und zwar unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige das Darlehen tatsächlich ablöst, 
oder ob er den Veräußerungserlös anderweitig (privat) verwendet und das Darlehen bestehen lässt. 
 
Reicht der Verkaufserlös aber nicht aus, um das Darlehen abzulösen, bleibt der nicht ablösbare Teil 
des (fortgeführten) Anschaffungsdarlehens im Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung. Das heißt: Schuldzinsen können insoweit weiter als (nachträgliche) Werbungs-
kosten abgezogen werden. 
 
Schafft der Steuerpflichtige mit dem Verkaufserlös eine neue Einkunftsquelle – etwa ein zur Ver-
mietung bestimmtes Immobilienobjekt – an, besteht der Zusammenhang (ggf. anteilig in Höhe des 
verwendeten Erlöses) am neuen Objekt fort.  
 
Tipp: Die (angebliche) Reinvestitionsabsicht des Veräußerungserlöses in ein noch zu erwerbendes 

Vermietungsobjekt reicht allerdings nicht aus, um den Fortgang des Schuldzinsenabzugs zu 
erreichen.  

 
 
Einkommensteuer . Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei Sanierungsbedarf 
nach Tod des Mieters? 
 
Muss eine Mietwohnung nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Mieters unerwartet saniert 
werden, um eine Neuvermietung überhaupt zu ermöglichen, stellt sich die Frage, ob diese Auf-
wendungen in die schädliche 15 %-Grenze zur Überprüfung anschaffungsnaher Herstellungskosten 
einzubeziehen sind. Zumindest vom Finanzgericht Niedersachsen gab es am 26. September 2017 
zulasten des Steuerpflichtigen ein Ja. 
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Hintergrund 
 
Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach dem 
Gebäudekauf Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, deren Netto-
aufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten übersteigen. Gesetzlich ausgenommen sind 
Aufwendungen für Erweiterungen und Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicher-
weise anfallen. 
 
Wird der Aufwand in Herstellungskosten umqualifiziert, dann sind die Kosten nicht im Jahr der 
Zahlung abzugsfähig. Sie wirken sich nur über die Gebäudeabschreibung (regelmäßig 50 Jahre) als 
Werbungskosten aus. Demzufolge sollte die 15 %-Grenze innerhalb der Drei-Jahres-Frist nach 
Möglichkeit nicht überschritten werden. Dies gelingt in der Regel durch zeitliche Verschiebung der 
Maßnahmen. 
 
Entscheidung 
 
Grundsätzlich werden sämtliche Kosten für bauliche Maßnahmen, die im Rahmen einer im 
Zusammenhang mit der Anschaffung eines Gebäudes vorgenommenen Sanierung anfallen, 
zusammengerechnet. Eine Segmentierung der Gesamtkosten bzw. isolierte Betrachtung einzelner 
baulicher Maßnahmen findet nicht statt. 
 
In einem etwas anders gelagerten Fall hatte sich der BFH am 09. Mai 2017 noch zu einer Ein-
schränkung des Tatbestands der anschaffungsnahen Herstellungskosten durchgerungen. Damals 
ging es um erst nach dem Kauf mutwillig herbeigeführte Mieterschäden. Der BFH hatte die daraufhin 
angefallenen Sanierungskosten als sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand qualifiziert und klargestellt: 
Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden, die erst nach dem Erwerb der Immobilie entstanden 
sind und durch das schuldhafte Verhalten Dritter verursacht wurden, fallen nicht unter die schädliche 
15 %-Grenze. 
 
Tipp: Es kommt also darauf an, ob ein Schaden bereits beim Immobilienerwerb „angelegt“ war oder 

erst später – wie im Fall der Einwirkung durch Dritte – entstanden ist. Im Revisionsverfahren 
dürfte der BFH die Abgrenzungsgrundsätze nun weiterentwickeln. 

 
 
Kindergeld . Unterbrechung der Ausbildung wegen dauerhafter Erkrankung 
 
Unter gewissen Voraussetzungen können volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, beim Kindergeld berücksichtigt werden. Dies gelingt z. B. dann, wenn das Kind für 
einen Beruf ausgebildet wird.  
 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz, Urteil vom 20. Februar 2018, besteht der Anspruch 
auf Kindergeld fort, wenn ein Kind seine Ausbildung wegen einer dauerhaften Erkrankung zwar 
unterbrechen muss, aber weiterhin ausbildungswillig ist.  
 
Im Streitfall fehlte es an Anhaltspunkten für die Annahme, dass das Kind wegen seiner Erkrankung die 
Absicht aufgegeben hatte, seine Ausbildung nach der Genesung fortzusetzen. Dass die Dauer der 
Unterbrechung nicht absehbar war, beurteilte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz als unschädlich.  
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Maßgeblich ist, so das Finanzgericht, dass die Ausbildung aus krankheitsbedingten und damit 
objektiven Gründen unterbrochen wurde. Und das konnte im Streitfall sowohl durch ein Attest einer 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie als auch durch eine Bescheinigung einer Amtsärztin belegt 
werden.  
 
Weiterführender Hinweis: Eine Unterbrechung der Ausbildung während der Schutzfristen des 
Mutterschutzgesetzes ist grundsätzlich ebenfalls unschädlich. Aber: Wird die Berufsausbildung zum 
Zweck der Betreuung des eigenen Kindes unterbrochen, befindet sich das Kind in dieser Zeit nicht in 
Berufsausbildung.   
 
 
Lohnsteuer . Dienstwagen statt Minijob-Gehalt bei Ehegattenarbeitsverhältnis 
zulässig oder nicht?  
 
Die Kosten für einen Dienstwagen sind auch dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn dieser 
dem Ehegatten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (Minijob) überlassen 
wird. Diese Auffassung vertritt zumindest das Finanzgericht Köln (Urteil vom 27. September 2017). 
 
Im Streitfall beschäftigte ein Gewerbetreibender seine Ehefrau im Rahmen eines Minijobs als Büro-, 
Organisations- und Kurierkraft für € 400,00 monatlich. Er überließ seiner Frau hierfür einen Pkw, den 
sie auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil der privaten Nutzung wurde mit € 385,00 (1 % des 
Bruttolistenpreises) monatlich angesetzt und vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen. 
 
Im Zuge einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt das Arbeitsverhältnis nicht an. Es erhöhte den 
Gewinn um die Kosten für den Pkw und den Lohnaufwand für die Ehefrau. Denn nach Ansicht des 
Finanzamts wäre eine solche Vereinbarung nicht mit fremden Arbeitnehmern geschlossen worden. 
Die hiergegen gerichtete Klage war vor dem Finanzgericht Köln erfolgreich. 
 
Zwar ist die Gestaltung, so das Finanzgericht, bei einem Minijob ungewöhnlich. Doch der Inhalt und 
die Durchführung des Vertrags entsprechen noch dem, was auch fremde Dritte vereinbaren würden. 
Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass Dienstwagen nur Vollzeitbeschäftigten oder 
Führungspersonal auch zur privaten Nutzung überlassen werden. 
 
Anmerkungen 
 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Finanzämter bei Ehegatten-Arbeitsverhältnissen ganz genau 
hinschauen. Denn während Vertragsgestaltungen zwischen fremden Dritten von Interessengegen-
sätzen geprägt sind, fehlen diese bei Verträgen zwischen nahen Angehörigen. Somit steht zumindest 
die Vermutung im Raum, dass die Vereinbarung nur aus Steuerersparnisgründen geschlossen wurde. 
Demzufolge sollten etwaige Verträge aus Beweisgründen schriftlich abgeschlossen werden. Da die 
Vereinbarungen einem Fremdvergleich standhalten müssen, sollten Leistung und Gegenleistung 
eindeutig geregelt werden.  
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Das vor dem Finanzgericht Köln unterlegene Finanzamt hat Revision eingelegt – und Erfolgs-
aussichten dürften durchaus bestehen. Denn in einem Beschluss hat der BFH am 21. Dezember 2017 
folgende Ansicht vertreten: Ein Arbeitgeber würde einem familienfremden geringfügig Beschäftigten 
regelmäßig kein Fahrzeug überlassen, da dieser durch eine umfangreiche Privatnutzung des Pkw die 
Vergütung für die Arbeitsleistung in erhebliche – und für den Arbeitgeber unkalkulierbare – Höhen 
steigern könnte. Bleibt abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof jetzt entscheiden wird. 
 
 
Lohnsteuer . So ist der Bruttolistenpreis eines Importfahrzeugs zu schätzen 
 
Wird die Privatnutzung eines betrieblichen Fahrzeugs nach der Ein-Prozent-Regelung bewertet, ist 
der Bruttolistenpreis bei einem Importfahrzeug zu schätzen, wenn kein inländischer Bruttolistenpreis 
existiert und das Fahrzeug auch nicht mit einem anderen Modell bau- oder typengleich ist. Die 
Schätzung ist nicht zu beanstanden, wenn sie sich an den Bruttoabgabepreisen orientiert, die Import-
fahrzeughändler, die das Fahrzeug selbst importieren, von ihren Endkunden verlangen. So lautet eine 
Entscheidung des BFH vom 09. November 2017. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Zum Betriebsvermögen des Unternehmers U gehörte ein Ford Mustang Shelby GT 500 Coupé, den U 
für € 78.900,00 von einem Autohaus gekauft hatte. Dieses hatte den Pkw seinerseits von einem 
Importeur für € 75.999,00 erworben. Ein inländischer Bruttolistenpreis existierte nicht. Den Nutzungs-
anteil für die Privatnutzung ermittelte U nach der Ein-Prozent-Regelung und berücksichtigte den 
(niedrigen) amerikanischen Listenpreis von € 53.977,00. Hingegen schätzte das Finanzamt die 
Bemessungsgrundlage anhand der tatsächlichen Anschaffungskosten bei Erwerb (€ 78.900,00).  
 
Beide Werte lehnte das Finanzgericht Niedersachsen ab und stellte auf den Kaufpreis des Auto-
hauses ab (€ 75.999,00), was der BFH in der Revision nicht beanstandete.  
 
Die Schätzung auf Basis des typischen Abgabepreises eines Fahrzeugimporteurs und Importfahr-
zeughändlers ist sachgerecht, zumal das Finanzgericht den Wert anhand der Abgabepreise anderer 
Importeure bei gleichen oder ähnlichen Fahrzeugen überprüft hat. 
 
Tipp: Der BFH stellte heraus, dass der Wert jedenfalls „nicht als zu hoch anzusehen“ ist. Ob eine 

höhere Schätzung (zuzüglich der Händlermarge von € 2.901,00) möglich gewesen wäre, war 
nicht zu entscheiden. Wegen der Revision des U ging es nur um eine Herabsetzung und nicht 
um eine Erhöhung. 

 
 
Lohnsteuer . Steuerliche Behandlung von Rabatten von dritter Seite 
 
Rabatte, die Arbeitnehmern von dritter Seite eingeräumt werden, sind nur Arbeitslohn, wenn sich aus 
den Umständen ergibt, dass mit dem Preisnachlass die für den Arbeitgeber erbrachte Arbeitsleistung 
final entgolten werden soll. Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung hat das Finanzgericht 
Hamburg am 29. November 2017 entschieden, dass allein „enge Beziehungen sonstiger Art“ 
zwischen dem Dritten und dem Arbeitgeber den erforderlichen Veranlassungszusammenhang nicht 
begründen.  
 



 

 6 

Ausgabe Mai 2018 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Eine KG (ein Handels- und Dienstleistungskonzern) gewährte ihren Arbeitnehmern auf alle Käufe aus 
dem Sortiment 15 % Rabatt. Den Rabatt erhielten auch die Arbeitnehmer des Unternehmens U. 
Geschäftsgegenstand des U ist die Entwicklung, Planung, Realisierung und Verwaltung von Immo-
bilien. Beide Unternehmen hatte einst derselbe Unternehmer gegründet.  
 
Bestellungen richteten die Arbeitnehmer des U direkt an die KG unter Angabe ihrer Personalnummer. 
Das Finanzamt behandelte die Preisnachlässe gegenüber den Arbeitnehmern des U als Arbeitslohn. 
 
Das Finanzgericht Hamburg kann in den Preisnachlässen der KG keinen steuerpflichtigen Arbeitslohn 
für die Arbeitnehmer des U erkennen. Es ist nämlich nicht davon überzeugt, dass die Rabattge-
währung gegenüber den Arbeitnehmern des U tatsächlich durch ihr Dienstverhältnis zu U veranlasst 
war und ihnen als Gegenleistung für die von ihnen erbrachte Arbeitsleistung gewährt wurde.  
 
Das Finanzgericht begründet seine Auffassung u. a. wie folgt: 
 
Ø Die KG verfolgt mit der Gewährung des Rabatts ein eigenwirtschaftliches Interesse. Das liegt im 

Wesentlichen in der Steigerung und Verstetigung ihres Umsatzes sowie in der Bindung eines für 
die KG attraktiven Kundenstamms, der einfach zu erschließen ist und faktisch kein Forderungs-
ausfallrisiko aufweist. Das spricht gegen die Annahme von Arbeitslohn. 

 
Ø Es sind keine Gründe ersichtlich, warum die KG eine finale Gegenleistung erbringen wollte, mit 

der zugleich Arbeitsleistungen der Arbeitnehmer gegenüber U entgolten werden sollten. 
 
Ø „Enge Beziehungen sonstiger Art“ zwischen dem Dritten und dem Arbeitgeber allein begründen 

den erforderlichen Veranlassungszusammenhang nach Meinung des Finanzgerichts Hamburg 
nicht.  

 
Tipp: Hier kritisiert das Finanzgericht deutlich die Finanzverwaltung, dessen zugrundeliegendes 

Verständnis der Rechtsprechung des BFH auch in der Literatur auf erhebliche Kritik gestoßen 
ist.  

 
 
Umsatzsteuer . Eindeutige Leistungsbeschreibung auch im Niedrigpreissegment 
erforderlich 
 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie einige Pflichtangaben enthalten. So 
muss u. a. eine eindeutige Leistungsbeschreibung vorhanden sein 
 
Das Finanzgericht Hessen hat am 12. Oktober 2017 klargestellt, dass auch beim massenhaften 
Handel von Kleidungsstücken und von Modeschmuck im Niedrigpreissegment ein Vorsteuerabzug nur 
vorgenommen werden kann, wenn die Rechnung eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung 
der Leistung ermöglicht, über die abgerechnet wird. 
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In einem Verfahren war die Unternehmerin im Textilhandel tätig und vertrieb Damenoberbekleidung im 
Niedrigpreissegment. Die Kleidungsstücke wurden in großen Mengen in verschiedenen Standard-
größen und in mehreren Farben von Großhändlern eingekauft. Die Einkaufspreise bewegten sich im 
unteren einstelligen EUR-Bereich.  
 
Das Finanzamt versagte bei einigen Rechnungen den Vorsteuerabzug, weil eine konkrete Leistungs-
beschreibung fehle. Die Bezeichnungen beschränkten sich auf die pauschale und grobe Bezeichnung 
einer Warenklasse (z. B. Blusen, Jacken) und die Angabe einer großen Stückzahl im mindestens 
dreistelligen Bereich. 
 
In dem zweiten Verfahren handelte die Unternehmerin mit Modeschmuck und Accessoires im Niedrig-
preissegment. Das Finanzamt lehnte auch hier den Vorsteuerabzug ab, weil die bloße Angabe einer 
Gattung (z. B. Kette, Ohrring, Mütze) keine handelsübliche Bezeichnung darstelle. 
 
In beiden Verfahren gab das Finanzgericht Hessen dem Finanzamt Recht. 
 
Was für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung erforderlich ist, richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalls. Maßgeblich ist, dass eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung 
der Leistung ermöglicht wird – und das war hier nicht der Fall.  
 
Das Finanzgericht stellte insbesondere heraus, dass bei Waren im Niedrigpreissegment grundsätzlich 
keine geringeren Anforderungen an die Leistungsbeschreibung zu stellen sind. Die bloße Angabe 
einer Gattung stellt keine handelsübliche Bezeichnung dar. Die erforderliche weitergehende 
Umschreibung könnte z. B. über die Herstellerangaben oder über Modelltyp, Farbe und Größe sowie 
unter Bezugnahme auf eine Artikel- oder Chargennummer erfolgen. Auch die Benennung von 
Material, ggf. Sommer- oder Winterware kommt in Betracht. 
 
Tipp: Das Finanzgericht hat die Revision in beiden Verfahren zugelassen. Gegen das Urteil im 

zweiten Verfahren ist die Revision beim Bundesfinanzhof inzwischen anhängig. 
 
 
Arbeitsrecht . Geldnot – Anspruch auf Kündigung einer Direktversicherung im 
bestehenden Arbeitsverhältnis? 
 
BAG , Urteil vom 26.04.2018, Az.: 3 AZR 586/16 
 
Wie das Bundesarbeitsgericht in letzter Instanz entschied, begründet der bloße Geldbedarf eines 
Arbeitnehmers, für den der Arbeitgeber eine Direktversicherung zur Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung im Wege der Entgeltumwandlung abgeschlossen hat, keinen Anspruch gegen den 
Arbeitgeber, den Versicherungsvertrag gegenüber der Versicherungsgesellschaft zu kündigen, damit 
der Arbeitnehmer den Rückkaufswert erhält. 
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Im Jahr 2001 schlossen der Kläger und seine beklagte Arbeitgeberin eine Entgeltumwandlungsver-
einbarung. Danach war die Arbeitgeberin verpflichtet, jährlich ca. € 1.000,00 in eine zugunsten des 
Klägers bestehende Direktversicherung, deren Versicherungsnehmerin die Arbeitgeberin ist, einzu-
zahlen. Die Versicherung, die von der Arbeitgeberin durch weitere Beiträge gefördert wird, ruhte seit 
2009. Da der Kläger Geld benötigte – oder wie er ausführte sich in einer finanziellen Notlage befand, 
verlangte er von seiner Arbeitgeberin die Kündigung des Versicherungsvertrags und Auszahlung der 
Versicherungssumme an sich. Da sich die Arbeitgeberin weigerte, ging die Sache vor Gericht. 
 
Der Kläger unterlag in allen Instanzen mit seinem Begehren. Zuletzt wies nun auch das Bundes-
arbeitsgericht die Klage ab. Die Richter urteilten, dass der Kläger kein schutzwürdiges Interesse an 
der begehrten Kündigung der Versicherung habe. Die im Betriebsrentengesetz geregelte Entgeltum-
wandlung diene dazu, den Lebensstandard des Arbeitnehmers im Alter zumindest teilweise abzu-
sichern. Mit dieser Zwecksetzung wäre es nicht vereinbar, wenn der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber 
verlangen könnte, die Direktversicherung lediglich deshalb zu kündigen, um dem versicherten 
Arbeitnehmer die Möglichkeit zu verschaffen, das für den Versorgungsfall bereits angesparte Kapital 
für den Ausgleich von Schulden zu verwenden. 
 
 
Markenrecht . „Messi“ ist nicht gleich „Massi“ – Fußballer kann Marke eintragen 
lassen 
 
EuG, Urteil vom 26.04.2018, Az.: T-554/14 
 
Lionel Messi, seines Zeichens Fußballprofi in Diensten des FC Barcelona und argentinischer National-
spieler, kann seine Marke "MESSI" für Sportartikel und Sportbekleidung eintragen lassen. Dies 
entschied nach einem mehrjährigen Streitverfahren nun das Gericht der Europäischen Union. 
 
Im August 2011 meldete der Lionel Messi beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum 
(EUIPO) die Marke "MESSI" unter anderem für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Turn- und Sport-
artikel an. Im November 2011 legte ein Spanier Widerspruch gegen die Eintragung der Marke ein. Er 
berief sich auf eine Verwechslungsgefahr mit den zu seinen Gunsten eingetragenen Unionswort-
marken "MASSI", die unter anderem für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Helme für Radfahrer, 
Schutzanzüge und Handschuhe eingetragen sind.  
 
Das EUIPO gab in 2013 dem Widerspruch statt, wohingegen der Fußballprofi gegen diese Ent-
scheidung Beschwerde beim Amt einlegte. Da das EUIPO von einer Verwechselungsgefahr der 
Zeichen „MESSI“ und „MASSI“ ausging, wurde die Beschwerde abgewiesen. Das Amt begründete 
seine Entscheidung damit, dass die betreffenden Marken einander ähnlich seien. Ihre dominierenden 
Elemente, die Begriffe "MASSI" und "MESSI", seien in bildlicher und klanglicher Hinsicht nahezu 
identisch. Eine etwaige begriffliche Unterscheidung werde gegebenenfalls nur von einem Teil der 
maßgeblichen Verkehrskreise vorgenommen. 
 
Mit dieser Entscheidung war Messi nicht einverstanden und ging quasi in die Verlängerung vor den 
EuG, wo er die Aufhebung der Entscheidung beantragte. Hier hatte der Fußballer Erfolg, seinem 
Antrag wurde stattgegeben und die Entscheidung des EUIPO egalisiert.  
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Die Richter entschieden, dass die Zeichen, aus denen die einander gegenüberstehenden Marken 
bestehen, eine durchschnittliche bildliche Ähnlichkeit aufweisen, wobei der dominierende Bestandteil 
der Marke Messis dem Wortelement der Marke MASSI äußerst ähnlich sei. Auch bestätigte das 
Gericht die Feststellung des EUIPO, dass die Marken in klanglicher Hinsicht sehr ähnlich seien. Nach 
Ansicht des Gerichts sei dem EUIPO aber ein Fehler beim begrifflichen Zeichenvergleich unterlaufen. 
Denn, es könne nicht angenommen werden, dass Messi nur dem Teil der Öffentlichkeit bekannt ist, 
der sich für Fußball und Sport im Allgemeinen interessiere.  
 
Vielmehr sei er eine bekannte Person des öffentlichen Lebens, die man im Fernsehen sehen kann 
und über die im Fernsehen und Radio regelmäßig gesprochen werde. Das EUIPO hätte überdies 
prüfen müssen, ob nicht ein wesentlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise eine begriffliche 
Assoziation zwischen dem Wort "Messi" und dem Namen des berühmten Fußballers herstellen kann. 
Schließlich sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den Waren, auf die sich die beiden Marken 
beziehen und für die eine Verwechslungsgefahr bestehen könnte, insbesondere um Sportartikel und 
Sportbekleidung handelt, auch wenn sie nicht auf den Bereich des Fußballs beschränkt sind.  
 
Es erscheine aber nach Auffassung des Gerichts wenig wahrscheinlich, dass ein Durchschnitts-
verbraucher dieser Waren das Wort "Messi" nicht in den allermeisten Fällen unmittelbar mit dem 
Namen des berühmten Fußballers gedanklich in Verbindung bringen wird. Es sei zwar möglich, dass 
einige Verbraucher noch nie von Herrn Messi gehört hätten oder sich nicht daran erinnern, doch 
werde dies beim Durchschnittsverbraucher, der Sportartikel oder Sportbekleidung kauft, nicht 
typischerweise der Fall sein.  
 
Die Richter schlossen daraus, dass, obwohl die Zeichen insgesamt betrachtet ähnlich sind, die begriff-
lichen Unterschiede zwischen ihnen die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren 
können. Ein wesentlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise werde nämlich das Wort "Messi" mit 
dem Namen des berühmten Fußballers gedanklich in Verbindung bringen und daher das Wort "Massi" 
als begrifflich unterschiedlich wahrnehmen. Die Bekanntheit des Fußballspielers neutralisiere die 
bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen seiner Marke und der Marke "MASSI". 
 
Der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken reiche nicht für die Annahme aus, dass die 
maßgeblichen Verkehrskreise glauben könnten, die fraglichen Waren stammten aus demselben 
Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.  
 
 
Markenrecht . Schutz bestätigt – Hewlet Packard konnte HP als Unionsmarke 
eintragen lassen 
 
EuG , Urteil vom 24.04.2018, Az.: T-207/17; T-208/17 
 
In den Jahren 1996 und 2009 beantragte die amerikanische Gesellschaft HP Hewlett Packard Group 
beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Erfolg die Eintragung des 
Wortzeichens „HP“ sowie einer Wort-/Bildmarke als Unionsmarken für verschiedene Waren und 
Dienstleistungen (darunter auch Patronen und Drucker). Eine beantragte Löschung der Marke wurde 
vom Gericht der Europäischen Union nunmehr abgewiesen. 
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Eine polnische Gesellschaft hielt die fraglichen Marken beschreibend und nicht unterscheidungs-
kräftig. Im Jahre 2015 beantragte die polnische Firma daher die Eintragungen für nichtig zu erklären. 
Das EUIPO, an welches die Anträge auf Nichtigkeitserklärung zu stellen sind, wies diese jedoch 
zurück. Im weiteren Schritt wandte sich die polnische Firma dann an das EuG und beantragte, die 
Entscheidungen des EUIPO aufzuheben. 
 
Die Klagen hatten keinen Erfolg und wurden abgewiesen. Auch das Gericht befand, dass die 
beanstandeten Marken nicht rein beschreibend seien, weil sie sich bloß aus den zwei Buchstaben „H“ 
und „P“ zusammensetzen. Die Marken seien zudem auch unterscheidungskräftig, zumal das Zeichen 
HP von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die Namen Hewlett und Packard, die 
Familiennamen der Unternehmensgründer, verstanden werden würde, so die Richter. 
 
Des Weiteren hätte die Klägerin nicht nachgewiesen, dass Hewlett Packard Kenntnis über die Ver-
marktung von Waren und Dienstleistungen unter einem ähnlichen oder identischen Zeichen gehabt 
habe. In diesem Zusammenhang liege zudem kein Nachweis vor, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung 
der streitigen Marken ein Dritter tatsächlich identische oder ähnliche Zeichen für die Vermarktung 
seiner Waren oder Dienstleistungen benutzte. 
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